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Betrachtet man die Beratungsfelder der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) und der artver-
wandten Materie der Zeitwertkonten näher,
wird man schnell feststellen, dass bAV mehr ist,
als eine reine Finanzdienstleistung. Als interdis-
ziplinäres Aufgabengebiet erfordert die bAV
zum Beispiel ein verstärktes Eindringen in das
Arbeits-, Steuer-, Handels-, Bilanz-, Insolvenz-
und Haftungsrecht. 

Somit betreffen diese Beratungsbereiche
Fachgebiete, die grundsätzlich ausschließlich
den hierfür zugelassenen Rechts- und Steuerbe-
ratern vorbehalten sind. Und wie haben Rechts-
und Steuerberater in der Vergangenheit rea-
giert, wenn sie mit Fragestellungen der bAV kon-
frontiert wurden? 

Nur allzu gerne griffen diese, aufgrund der
enormen Komplexität, auf spezialisierte Finanz-
dienstleister zurück. Die rechtliche Haltbarkeit
der Haftungsauslagerung der rechtsintensiven
und oben genannten Beratungsgebiete wurde
jedoch nicht immer abschließend geprüft. 

Zur Gewinnung und Besetzung des enormen
Geschäftsfelds der bAV, sollten Rechts- und
Steuerberater diese Entwicklung chancenorien-
tiert nutzen. Denn der Zustand der staatlichen
Sicherungssysteme wird dazu führen, dass die
bAV aus dem bislang geführten Schattendasein
treten wird. Sie wird vielmehr zukünftig eine so-
zialpolitische Unabdingbarkeit für nahezu alle
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Deutschland
darstellen.

Gerade das zum 1.7.2008 in Kraft getretene
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), welches das
aus dem Jahre 1935 stammende Rechtsbera-
tungsgesetz (RBerG) abgelöst hat, sollte in die-
sem Zusammenhang noch einmal einen Denk-
anstoß für die rechtliche und steuerliche Bera-
terlandschaft liefern. Denn nach wie vor ist die
Rechtsberatung nur befugten Erlaubnisträgern
vorbehalten. Die gerne hierauf erwiderte An-
nex-Beratungskompetenz war schon nach dem
RBerG nicht haltbar und ist es nach dem RDG erst
recht nicht mehr. 

Das RDG führt nämlich nicht, wie vielfach
vertreten, zu einer grundlegenden Reformie-
rung des deutschen Rechtsberatungsmarkts.

Vielmehr werden durch das RDG die einschlägi-
ge Rechtsprechung und die verfassungsrecht-
lich gebotenen Änderungen zum Rechtsbera-
tungsgesetz nun in einem aktuellen und neu be-
zeichneten Gesetzestext wiedergegeben (vgl.
Henssler/Deckenbrock, DB 2008, 41-49). 

Vor dem Hintergrund, dass die Haupttätig-
keit der Beratungsleistungen hinsichtlich der
bAV im rechtlichen und somit im erlaubnis-
pflichtigen Bereich zu suchen ist, sind die Um-
setzungsmaßnahmen im Rahmen der bAV auf
den Prüfstand zu stellen. 

Wegweisendes BGH-Urteil

Ein Beispiel hierfür liefert ein aktuelles BGH-
Urteil, das in diesem Zusammenhang über einen
wegweisenden Charakter verfügt. Sowohl Fi-
nanzdienstleister als auch Rechts- und Steuer-
berater sollten dieses Urteil genau beachten. 

Mit Urteil vom 20.3.2008 – IX ZR 238/06, DB
2008, 983, hatte der BGH über folgenden Sach-
verhalt zu entscheiden: Eine Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft beriet eine Steuerbera-
tungsgesellschaft im Jahre 1992 zur unterneh-
mensinternen Einrichtung einer betrieblichen
Altersversorgung. 

Nachdem der Steuerberatungsgesellschaft
die Einrichtung einer Unterstützungskasse in
diesem Zusammenhang durch die Unterneh-
mensberatung empfohlen wurde, gründete die
Gesellschaft im Jahre 1993 einen Unterstüt-
zungskassenverein zur Umsetzung der Maß-
nahme. Im Rahmen einer steuerlichen Außen-
prüfung im Jahr 1998 wurde festgestellt, dass
die Zuwendungen der Steuerberatungsgesell-
schaft an die Unterstützungskasse in den Jah-
ren 1992 bis 1995, anders als avisiert, nicht in
vollem Umfang gemäß § 4d EStG als Betriebs-
ausgabe abzugsfähig gewesen sind. Zudem
wurde für die U-Kasse eine partielle Steuer-
pflicht aufgrund einer Überdotierung festge-
stellt. Vor diesem Hintergrund machte die
Steuerberatungsgesellschaft eine Schadenser-
satzforderung gegenüber der Unternehmens-
beratungsgesellschaft in Höhe von 392 288,03
Euro geltend.

Das wegweisende Urteil lautet folgenderma-
ßen: Der BGH entschied, dass die Unterneh-
mensberatungsgesellschaft ihre Kompetenzen
überschritten hat. Die nach § 5 StBerG verbotene
unbefugte geschäftsmäßige Hilfeleistung in
Steuersachen führt zur Nichtigkeit des Vertrags
gemäß § 134 BGB. Die Schadensersatzpflicht der
Unternehmensberatung wurde nur deswegen
verneint, da die Steuerberatungsgesellschaft als
Berufsträger der freien Kammerberufe die Nich-
tigkeit des Beratungsvertrags hätte erkennen
müssen. 

Obwohl dieses Urteil in erster Linie zur Frage
der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
ergangen ist, lassen sich die Grundsätze der Ent-
scheidung uneingeschränkt auf den Bereich der
unerlaubten Rechtsberatung im Sinne des
RBerG und des RDG übertragen. 

Zudem ist folgende Überlegung erlaubt: 
Was wäre passiert, wenn es sich statt einer Steu-
erberatungsgesellschaft beispielsweise um ein
Handwerksunternehmen gehandelt hätte und
die Einrichtung der bAV durch die Steuerbera-
tungsgesellschaft begleitet worden wäre? In
diesem Fall muss wohl davon ausgegangen wer-
den, dass sowohl die Unternehmensberatung
als auch die Steuerberatungsgesellschaft zum
Schadensersatz verurteilt worden wären. 

Vor diesem Hintergrund sind Anwälte, Steu-
erberater und auch Finanzdienstleister aufgeru-
fen, per neu justierter Kompetenzenverteilung
das hochqualifizierte Geschäftsfeld der bAV zu
besetzen. 

Denn: Hochqualifizierte Beratung in den
Segmenten der betrieblichen Altersversorgung
und der Zeitwertkonten lässt sich nur mittels
strikter Kompetenzenverteilung aus einem pro-
fessionellen Service-Netzwerk heraus er-
bringen. Die Übernahme der Rechtsberatung
hat dabei durch einen befugten Rechtsberater
zu erfolgen, die der Steuerberatung durch den
jeweiligen steuerlichen Berater und die Finan-
zierungsfragen müssen durch einen erfahrenen
Finanzdienstleister geklärt werden. 
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Geschäftsfeld zunächst einmal erkennen und erschließen. 
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